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Vorwort zur 2. Auflage

Für die 2. Auflage sind wichtige Ergänzungen, vielfältige Aktualisierungen und etli-
che Korrekturen vorgenommen worden. So wurden – um nur einiges zu nennen –

neue Abschnitte zur NATO und zur Europäischen Union ergänzt, die jüngsten
Entwicklungen in Libyen und Syrien berücksichtigt und der gesamte Text einer
kritischen Grundrevision unterzogen. Die neu eingefügten Wiederholungsfragen
(und Antworten) am Ende der einzelnen Kapitel sollen der lernenden Leserin und
dem lernenden Leser helfen. Als Hilfestellung sind auch die zahlreichen Verweise in
das gleichzeitig neu erscheinende Fallbuch gedacht (Kempen/Hillgruber, Fälle zum
Völkerrecht, Verlag C. H. Beck, 2. Auflage 2012).

Für die Kapitel 1, 3, 5 und 6 ist Bernhard Kempen und für die Kapitel 2, 4, 7 bis 11 ist
Christian Hillgruber verantwortlich. Die wissenschaftliche Verantwortung für das
Gesamtwerk tragen die beiden Autoren auch weiterhin gemeinsam.

Kritik ist uns sehr willkommen, denn sie hilft uns, unsere Darstellung des Völker-
rechts weiter zu verbessern. Sie erreichen uns unter Bernhard.Kempen@uni-koeln.de
und lshillgruber@jura.uni-bonn.de.

Für vielfältige Unterstützung danken wird den Mitarbeitern der beiden Lehrstühle,
insbesondere Frau Elisabeth Rossa, Frau Jessica Kempen, Herrn Vincent Brenner,
Herrn Jonas Dereje, Frau Yao Li und Herrn Lukas Preußler in Köln sowie Herrn
Patrick Kirchner, Frau Anne Goertz und Frau Samira Akbarian in Bonn.

Köln und Bonn im September 2012 Professor Dr. Bernhard Kempen

Professor Dr. Christian Hillgruber
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